
22
[1634 März ] B

VORSCHLAEGE VON GAUCHIET ZUR TILGUNG DER FRANZ. SCHULDEN BEI
DER EIDGENOSSENSCHAFT

EA V 13 386 - 390 und 694- 697 ; V 2} 340 - 341

König [Heinrich IV . ] habe seinerzeit in Würdigung ihrer grossen
Verdienste angeordnet , dass die Forderungen der eidg . Orte -
diese beliefen sich auf 12 ' 000 ' 000 Livres und seien alle durch

die Ambassadoren bestätigt worden - durch die Bereitstellung
ordentlicher Staatseinkünfte allmählich abzutragen seien . Zu
diesem Zwecke seien Teilbezüge der "cinq grosses fermes " sowie
die Einnahmen von Lyon , Limoges , der Auvergne und der Bourbon-
nois zur Verfügung gestellt worden.
Gemäss Vertrag , den die Orte mit dem Ambassador eingegangen
seien , habe sich der König verpflichtet , jährliche Zahlungen
von 1 ' 200 ' 000 Livres zu leisten , wobei deren Transport bis
Solothurn auf seine Kosten zu erfolgen hätte . Solange [Maximi¬
lien de Bethune , duc de ] Sully das Finanzwesen geleitet habe,
sei diesem Vertrage stets nachgelebt worden . Später seien die
Zahlungen auf 700 ' 000 , dann auf 400 ' 000 Livres reduziert worden
und schliesslich überhaupt ausgeblieben . Die Summe von 1 ' 200 ' 000



Livres sei zweimal bezahlt worden . Der König schulde ihnen dem¬
zufolge mehr als 16 ' 000 ' 000 Livres.

Gestützt auf den Rapport des gegenwärtigen Intendanten der Fi¬
nanzen [Claude de ] Bullion habe der Staatsrat am 23 . Januar

1630 beschlossen , blossmehr den dritten Teil der für die Schul¬

dentilgung bestimmten Abgaben heranzuziehen . Die Eidgenossen¬
schaft habe aber nicht einmal dies ausbezahlt bekommen . Dadurch

sei man in den Orten in arge Finanznot geraten und habe Anlei¬
hen für 100 ' 000 écus zu einem sehr schlechten Preis verkaufen

müssen.

Dem König [Ludwig XIII . ] werde daher vorgeschlagen , sofort
10 ' 000 ' 000 Livres "bien et loyalement " abzuzahlen oder aber

andere annehmbare Vorschläge zu unterbreiten.

Kopie oder Konzept in franz . Sprache
AH 13 , 66- 67 - Blatt 66v und 67r leer
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